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Allgemeine Steuerzahlungstermine im August  

Fälligkeit  
Ende der 

Schonfrist 

Mi. 10.08. Lohnsteuer, Kirchensteuer, 
Solidaritätszuschlag 15.08. 

Mi. 10.08.  Umsatzsteuer 15.08. 

Mo. 15.08. Gewerbesteuer 18.08. 

Mo. 15.08. Grundsteuer 18.08. 

Mo. 29.8. Sozialversicherung  

 

Die 3-tägige Schonfrist gilt nur bei Überweisungen; maßgebend ist die Gutschrift auf dem Konto der 
Finanzbehörde. 

Dagegen muss bei Scheckzahlung der Scheck spätestens 3 Tage vor dem Fälligkeitstermin 
eingereicht werden. 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
Steuerberatungsgesellschaft 
Straße des 17. Juni 106-108 
10623 Berlin 
 

T + 49. 30. 88 77 58 - 0 
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1) Neue Offenlegungspflichten ab 1. August 2022 gemäß DiRuG 

Im Rahmen der Umsetzung der europäischen Digitalisierungsrichtlinie (DiRuG) in deutsches Recht 
kommt es ab dem 1. August 2022 zu Änderungen im Bereich der Offenlegung von Rechnungs-
legungsunterlagen.  

Kapitalgesellschaften und auch verschiedene andere Gesellschaften (wie z. B. die GmbH & Co. KG) sind 
verpflichtet, ihre Unternehmens- und Rechnungsunterlagen beim Bundesanzeiger offenzulegen. Zum  
1. August 2022 erfolgt nunmehr die Umsetzung der europäischen Digitalisierungsrichtlinie in deutsches 
Recht. 

Mit Inkrafttreten der Änderung aus der Umsetzung der DiRuG zum 1. August 2022 sind künftig Unter-
nehmensberichte und Rechnungslegungsunterlagen nicht mehr beim Bundesanzeiger, sondern vielmehr 
beim Unternehmensregister elektronisch einzureichen. Dies gilt für alle Rechnungslegungsunterlagen 
und Unternehmensberichte mit einem Geschäftsjahres-Beginn nach dem 31. Dezember 2021. 

Die  Publikations-Plattform ist ein gemeinsames Portal von Bundesanzeiger und Unternehmensregister. 
Dort können Nutzer kostenpflichtig ihren Offenlegungs- und Hinterlegungspflichten nachkommen. 

Für die Offenlegung nach DiRUG gilt das XML-Format als amtliches Übermittlungsformat. Dennoch 
sollen abweichend hiervon auch Einreichungen via Word, Excel oder PDF über die Publikationsplattform 
möglich sein. 

Offenlegungspflicht wird überwacht und ggf. sanktioniert 

Die Einhaltung der neuen Offenlegungsregelungen sowie die vollständige und fristgerechte Einreichung 
wird vom Betreiber des Bundesanzeigers überwacht. Bei Verstößen gegen die Offenlegungspflichten 
wird durch ihn auch künftig gem. § 329 Abs. 4 HBG das Bundesamt für Justiz (BfJ) informiert, welches 
ein Ordnungswidrigkeitsverfahren einleitet. Eine unterlassene oder unvollständige Offenlegung kann 
zur Verhängung von Ordnungsgeldern i. H. v. 2.500 - 25.000 EUR führen. 

Das neue Offenlegungsmedium bringt künftig auch die Pflicht zur einmaligen elektronischen Identifi-
kation derjenigen mit sich, welche mit der Übermittlung der Rechnungsunterlagen und Unterneh-
mensberichte betraut sind (z. B. Steuerberater). 

Die Übermittler müssen sich demnach einer Identifikation unterziehen, für die ab dem 1. August 2022 
drei Identifikationsverfahren auf der Plattform  www.publikations-plattform.de zur Verfügung gestellt 
werden: 

Ø Video-Ident, 

Ø Auto-Ident und 

Ø Elektronischer Identitätsnachweis (eID) 

Keine Neuerungen beim Offenlegungsumfang 

Mit Umsetzung der Digitalisierungsrichtlinie (DiRUG) in deutsches Recht werden keine Änderungen der 
bestehenden handelsrechtlichen Regelungen zu Offenlegungs- und Publizitätsumfang getroffen. Das 
heißt für alle Offenlegungspflichtigen gelten unverändert die Regelungen gem. §§ 325 ff. HGB weiter. 
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2) Hinzuschätzung nach Außenprüfung bei Einzelhandelsunternehmen 

Das Niedersächsische Finanzgericht hat entschieden, dass bezüglich einer Hinzuschätzung keine 
Änderung erfolgt, wenn nur eine gewisse Wahrscheinlichkeit besteht, dass Betriebseinnahmen nicht 
erklärt wurden.  

Steuerbescheide sind aufzuheben oder zu ändern, soweit Tatsachen oder Beweismittel nachträglich 
bekannt werden, die zu einer höheren Steuer führen. Tatsachen im Sinne dieser Vorschrift sind alle 
Sachverhaltsbestandteile, die Merkmal oder Teilstück des gesetzlichen Steuertatbestandes sein 
können, also Zustände, Vorgänge, Beziehungen und Eigenschaften materieller oder immaterieller Art. 
Tatsachen sind die Merkmale, die den steuerlichen Tatbestand ausfüllen, weil sie unter den Tatbestand 
subsumiert die steuerliche Folge ergeben. Auch Hilfstatsachen, die einen Schluss auf das Vorliegen 
einer Haupttatsache, die Element des gesetzlichen Tatbestandes ist, könnten die Änderungsbefugnis 
der Finanzbehörde eröffnen. Hilfstatsachen dürften allerdings nur dann herangezogen werden, wenn sie 
einen sicheren Schluss auf das Vorliegen der Haupttatsache zulassen; bloße Vermutungen oder 
Wahrscheinlichkeiten reichten hierfür nicht aus. Aus dem „soweit“-Satz folgt weiterhin, dass eine 
Änderung der Besteuerungsgrundlagen nur in dem Umfang zulässig ist, in dem die nachträglich bekannt 
gewordene Tatsache ursächlich für eine höhere Steuerfestsetzung ist. Die Feststellungslast für die 
tatsächlichen Voraussetzungen trägt die Finanzbehörde. 

Die Finanzbehörde hat die Besteuerungsgrundlagen zu schätzen, soweit sie sie nicht ermitteln oder 
berechnen kann. Dabei sind alle Umstände zu berücksichtigen, die für die Schätzung von Bedeutung 
sind. Zu schätzen ist insbesondere dann, wenn der Steuerpflichtige Bücher oder Aufzeichnungen, die er 
nach den Steuergesetzen zu führen hat, nicht vorlegen kann, wenn die Buchführung oder die 
Aufzeichnungen der Besteuerung nicht nach § 158 AO zugrunde gelegt werden oder wenn tatsächliche 
Anhaltspunkte für die Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit der vom Steuerpflichtigen gemachten 
Angaben zu steuerpflichtigen Einnahmen oder Betriebsvermögensmehrungen bestehen. Dabei ist bei 
Unternehmern mit Gewinnerermittlung durch Einnahme-Überschuss-Rechnung zum einen die 
umsatzsteuerrechtliche Verpflichtung zur Aufzeichnung der Betriebseinnahmen zu beachten, da sie 
auch unmittelbar für das Einkommensteuergesetz wirkt. Zum anderen sind die Vorschriften über die 
Ordnungsmäßigkeit der Kassenführung zu beachten.  

 

3) Die Folgen des „Abfärbens“ im Steuerrecht 

Verschiedene Situationen bzw. Entwicklungen des realen Lebens können ungewollte steuerliche Folgen 
herbeirufen. Dazu zählt z. B. das „Abfärben“. Dies passiert im Ertragsteuerrecht dadurch, dass Wirt-
schaftsgüter (in der Regel Gebäude oder Grundstücke) einer Personengesellschaft an eine 
Kapitalgesellschaft mit oder ohne Miet-/Pachtzahlung zur Nutzung überlassen werden, an der ein oder 
mehrere Gesellschafter dieser Personengengesellschaft auch Gesellschafter mit der Mehrheit der 
Stimmrechte an der Kapitalgesellschaft sind. Bei dieser Konstellation erzielt die Personengesellschaft 
keine Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung (Grundfall), sondern Einkünften aus Gewerbebetrieb. 
Diese Konstellation wird im Steuerrecht als Betriebsaufspaltung bezeichnet. Sie geht auf eine 
Entscheidung des Großen Senats des Bundesfinanzhofs aus 1971 (Az. GrS 2/71) zurück. 

Aber nicht nur die Einkünfte aus der Vermietung an die beherrschte Kapitalgesellschaft sind davon 
betroffen, sondern alle Einkünfte dieser Personengengesellschaft, wie z. B. die Vermietung an fremde 
Mieter oder Zinseinkünfte bzw. Dividenden. Das ist dann die eingangs erwähnte „Abfärbung“.  
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Diese Umqualifizierung der Einkünfte hat viele Folgewirkungen. Zunächst führt sie zur Gewerbe-
steuerpflicht des gesamten Gewinns bei der Personengesellschaft. Weiterhin sind auch sämtliche 
Verkäufe oder Entnahmen von Grundstücken oder sonstigem Vermögen aus der Personengesellschaft 
unabhängig vom Zeitpunkt der Anschaffung steuerpflichtig (die 10-Jahres-Frist gilt nicht!). Bei 
Überschreiten der Buchführungsgrenzen gem. § 141 AO muss der Gewinn durch Bilanzierung mittels 
einer kaufmännischen Buchführung ermittelt werden. Schließlich unterliegt die Personengesellschaft 
auch der steuerlichen Außenprüfung nach den §§ 193 ff. AO. 

Besonders unangenehm, da teuer, können die steuerlichen Folgen dann werden, wenn die beschriebene 
Betriebsaufspaltung ungeplant endet. Dies kann z. B. durch Anteilsveränderungen bei Schenkung oder 
durch einen Erbanfall passieren. Fällt die Beherrschung weg, hat dies zwingend die Beendigung der 
Betriebsaufspaltung zur Folge. Die Mitunternehmeranteile werden zum Privatvermögen mit der Folge 
einer Entnahmebesteuerung des Vermögens aus der Personengesellschaft zum gemeinen Wert. 
Sämtliche stillen Reserven werden dabei steuerlich erfasst und der Besteuerung zugeführt, ohne dass 
den Gesellschaftern durch diesen Vorgang Liquidität zufließt.  

Hinweis 

Mit Entstehung der Betriebsaufspaltung werden die Geschäftsanteile der Kapitalgesellschaft not-
wendiges Sonderbetriebsvermögen des entsprechenden Mitunternehmers.  

Kommt es zu der oben dargestellten ungewollten Beendigung, müssen auch diese Anteile mit dem 
gemeinen Wert ins Privatvermögen überführt werden. 

Die Ausführungen zur Betriebsaufspaltung gelten auch bei einem Steuerpflichtigen, soweit die 
Voraussetzungen vorliegen. Auch dann kommt es zu den steuerlichen Wirkungen wie oben beschrieben 

 

4)  Kein Vorsteuerabzug aus Schwarzeinkäufen möglich 

Das Finanzgericht Münster entschied, dass ein Vorsteuerabzug aus von der Steuerfahndung 
festgestellten Schwarzeinkäufen nicht möglich ist, wenn keine entsprechenden Rechnungen vorliegen. 

Die Klägerin betrieb einen Kiosk. Bei einer bei einer Lieferantin durchgeführten Steuerfahndungs-
prüfung wurde festgestellt, dass diese der Klägerin die Möglichkeit eingeräumt hatte, Waren gegen 
Barzahlung ohne ordnungsgemäße Rechnung zu beziehen. Daraufhin führte eine bei der Klägerin 
durchgeführte Betriebsprüfung zu dem Ergebnis, dass sie Eingangsumsätze der Lieferantin und die 
entsprechenden Ausgangsumsätze nicht in ihrer Buchführung erfasst hatte. Das beklagte Finanzamt 
schätzte die Umsätze bei der Klägerin hinzu, gewährte aber mangels Rechnungen keinen Vorsteuer-
abzug auf die Schwarzeinkäufe.  

 

5) Einkünfteerzielungsabsicht bei Vermietung 

Der Bundesfinanzhof hat in seinem Ablehnungsbeschluss vom 29.03.2022 gegen eine Nichtzu-
lassungsbeschwerde seine Rechtsprechung bestätigt, dass die Einkünfteerzielungsabsicht in Form der 
Überschusserzielungsabsicht als das subjektive Tatbestandsmerkmal bei Einkünften aus Vermietung 
und Verpachtung angesehen wird. 
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Die Einkünfteerzielungsabsicht in Form der Überschusserzielungsabsicht sei als subjektives Tat-
bestandsmerkmal einkunftsartspezifisch und bereichsspezifisch ausgestaltet, während die Einkünfte-
erzielungsabsicht in ihrer spezifischen Form der Gewinnerzielungsabsicht gem. dem Einkommen-
steuergesetz eine andere Zielrichtung (Steuerbarkeit der Vermögensebene) als die Überschuss-
erzielungsabsicht habe. Ferner sei bei einer auf Dauer angelegten, auf Wohnimmobilien bezogenen 
Vermietungstätigkeit typisierend vom Vorliegen einer Einkünfteerzielungsabsicht auszugehen. Ob der 
Vermieter/Steuerpflichtige tatsächlich einen Totalüberschuss erziele, sei unerheblich, denn zu einer 
dies überprüfenden Prognose komme es nicht. 

Hinweis 

Zur Abgrenzung der dauerhaften Vermietung von Liebhaberei ist es notwendig, dass die Absicht 
besteht, einen Überschuss der Einnahmen über die Ausgaben auf die Dauer der Nutzung der 
Einkunftsquelle zu erzielen. 

Die Einkünfteerzielungsabsicht in Form der Überschusserzielungsabsicht ist in der Regel stets objekt-
bezogen zu prüfen. Die Prüfung kann zu jeder Zeit (vorher, während oder nach einer Vermietungs-
phase) anstehen. 

Demgegenüber gelte bei Immobilien, die nicht Wohnzwecken dienen (Gewerbeimmobilien), die Typi-
sierung der Einkünfteerzielungsabsicht nicht. Hier müsse im Einzelfall geprüft werden, ob der 
Steuerpflichtige beabsichtigt habe, auf die voraussichtliche Dauer der Nutzung einen Überschuss der 
Einnahmen über die Werbungskosten zu erzielen. Der Steuerpflichtige habe insoweit das Vorliegen der 
Einkünfteerzielungsabsicht darzulegen und ggf. zu beweisen. Weitergehende subjektive Elemente, wie 
etwa die Motivlage des Steuerpflichtigen bei der Hinnahme von (vorübergehenden) Werbungskosten-
überschüssen, seien nicht Bestandteil der einkunftsart- und bereichsspezifisch ausgestalteten 
Einkünfteerzielungsabsicht bei den Einkünften aus Vermietung und Verpachtung. 

 

6) Freibeträge bei Zusammentreffen mehrerer Nacherbschaften 

Haben mehrere Erblasser denselben Vorerben und nach dessen Tod denselben Nacherben eingesetzt, 
steht nach einem Urteil des Bundesfinanzhofs dem Nacherben auf Antrag für alle der Nacherbfolge 
unterliegenden Erbmassen insgesamt nur ein Freibetrag zu. 

Im Streitfall verstarben der Großvater und die Großmutter der Kläger. Die Großeltern hatten die Tante 
der Kläger als Vorerbin und auf deren Tod u. a. die Kläger als Nacherben eingesetzt. Im Jahr 2015 
verstarb die Tante und wurde ihrerseits u. a. durch die Kläger als Miterben beerbt. Der Vater der Kläger 
war bereits vor der Vorerbin verstorben. In der Erbschaftsteuererklärung stellten die Kläger Anträge, 
der Versteuerung der Nacherbfälle ihr Verwandtschaftsverhältnis zu den Großeltern zugrunde zu legen. 
Das Finanzamt berücksichtigte in den Erbschaftsteuerbescheiden gegenüber den Klägern Freibeträge i. 
H. v. 400.000 Euro pro Erben.  

 


